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 Veröffentlicht am 30.11.1955

Norm

StVO §13 Abs1 I

Rechtssatz

Die Au1assung, daß im Großstadtverkehr der Abbiegende sich immer vergewissern solle, ob die Nachfolgenden sein

Richtungszeichen richtig aufgefaßt haben, ist in dieser Verallgemeinung abzulehnen. Der Abbiegende genügt in der

Regel seiner P6icht, wenn er sein Vorhaben so erkenntlich macht, daß die nachfolgenden Fahrer es bei p6ichtgemäßer

Aufmerksamkeit rechtzeitig erkennen und sich darauf einstellen können, ohne gefährdet oder ungebührlich gehindert

zu werden.
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